
Grundlage der Besteuerung der Schiffe 
des Kantons Freiburg

*Jeder im Schiffsausweis eingetragener Motor wird 
nach Leistung besteuert. Ein kW-Bruchteil über 0,5 
wird auf das nächste kW aufgerundet.

Die Steuer wird für die Zeit vom 
1. April bis 31. März des Folgejahres geschuldet.

Wird ein Schiff nach dem 31. Juli in Verkehr 
gesetzt oder vor dem 1. Juli aus dem Verkehr 
genommen, so wird die halbe Steuer geschuldet.

Motor-, Segel-, 
Ruderboote

Tarif nach Motor*

Leistung Tarif in Fr./kW 

von 1 bis 50 kW 8.– 

ab 51 kW 11.– 

Reduktion Energie/Treibstoffart

Elektro
Wasserstoff

bis  zu 2,5 kW

Elektro
Wasserstoff

ab 2,51 kW

Berechnen Sie Ihre Besteuerung,  
alle Informationen finden Sie unter

Grundsteuer 

Nach Länge Tarif in Fr. 

Bis 4m 20.– 

Bis 5m 30.– 

Bis 7m 50.– 

Bis 9m 80.– 

Über 9m 110.– 

-30%-100%

www.ocn.ch/steuern-schiffe


